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Achtsame Haltung
 Übernahme von Verantwortung

 Verpflichtung, die in der Vollmacht getroffenen 
Regelungen im Interesse der vollmachtgebenden Person 
auszuüben

 Austausch und Konkretisierung von Wünschen und 
Aufgaben vor Eintreten des „Sorgefalls“

 Keine Verpflichtung, eine Vollmachtstätigkeit gegen den 
eigenen Willen auszuüben.



Rechte und Pflichten der 

bevollmächtigten Person
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Aus den Aufgabenbereichen, die in der Vollmacht erteilt wurden

 ergeben sich die konkreten Pflichten der bevollmächtigten Person

 sowie die Vertretungsbefugnisse der bevollmächtigten Person im 

Rechtsverkehr - Vorsicht bei Überschreitung der Befugnisse

Sorgfältige Dokumentation 

 Tätigkeiten dokumentieren

 Belege aufbewahren

Ggf. finanzieller Ausgleich



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Elfriede Müller, 88 Jahre , 

beginnende Demenz, Diabetes, 

Bluthochdruck

Sie lebt seit dem kürzlichen Tod ihres 

Mannes allein in der eigenen Wohnung im 

2. Stock ohne Aufzug



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Sie wurden von Frau Müller bevollmächtigt. 

Was ist zu tun? Welche Rechte und Pflichten haben Sie?

Gruppe 1: 

Aufgabenbereich Vermögenssorge

Gruppe 2: 

Aufgabenbereich Gesundheitssorge

Gruppe 3: 

Aufgabenbereich Wohnungsangelegenheiten und Aufenthaltsbestimmung



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Vermögenssorge (Ergebnisse der Gruppenarbeit) 

• Vorlage der Vollmacht bei der Bank: Prüfen der Finanzen, Dauerauftrag

• Kommunikation über die Aufgabenbereiche hinaus; bei mehreren 

Bevollmächtigten

• Beantragung von Sozialleistungen (Wohngeld, Grundsicherung), Sicherung 

des Lebensunterhalts

• Rentenbeantragung (Witwenrente)

• Abos, Versicherungen, Verträge prüfen ggf. ändern oder kündigen

• Befreiungen beantragen (Rundfunk)



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Vermögenssorge 

Allgemeine Grundsätze und Empfehlungen:

 Besprechung grundlegender Entscheidung (wenn möglich) mit 

vollmachtgebender Person 

 Das Vermögen der bevollmächtigten Person und das Vermögen der 

vollmachtgebenden Person sind strikt zu trennen (z. B. durch getrennte 

Kontenführung).

 Rechenschafts- und Dokumentationspflichten (z.B. 

Vermögensverzeichnis, Haushaltsbuch, Kontoauszüge) beachten.



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Vermögenssorge

 Verwaltung von Vermögen und Einkommen

 Erledigung von Bankgeschäften

 Geltendmachung von Forderungen

 Kontrolle der Verwahrgeldverwaltung von Heimbewohner:innen

 Vertretung in Erbschaftsangelegenheiten

 Beantragung von Versicherungs- und Sozialleistungen

 Vertretung gegenüber Behörden, Versicherungen, 

 Renten- und Sozialleistungsträgern



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Gesundheitssorge (Ergebnisse der Gruppenarbeit) 

• Pflegeantrag, Beauftragung ambulante oder stationäre Betreuung

• Tagespflege

• Medikamentengabe

• Essen auf Rädern



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Gesundheitssorge

ist Voraussetzung für die Entscheidungsbefugnis der 

bevollmächtigten Person bei ärztlichen Untersuchungen und Eingriffen

 Vollmacht muss entsprechende Ermächtigung enthalten

 Einwilligungsunfähigkeit der vollmachtgebenden Person

 Stellvertretung bei riskanten Eingriffen oder Maßnahmen mit 

schwerwiegenden Folgen muss ausdrücklich in Vollmacht benannt 

werden (Genehmigungspflicht § 1829 BGB).



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Gesundheitssorge

Stellvertretung bei Entscheidung über 
lebensverlängernde Maßnahmen

 Einschätzung der aktuellen Situation durch Ärzt:innen – 
Prognose/Therapieziel

 Prüfung, ob Festlegungen der Patientenverfügung auf aktuelle 
Situation zutreffen

 Ermittlung des Behandlungswunsches und mutmaßlichen Willens, 
wenn keine Patientenverfügung vorhanden oder diese nicht 
eindeutig ist

 Ggf. Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Gesundheitssorge

Weitere Aufgaben

 Sicherstellung der ärztlichen Versorgung

 Kooperation mit Ärzt:innen, Pflegediensten, ambulanten Hospiz- 

und Palliativdiensten

 Organisation ambulanter Versorgung

 Abschluss von Behandlungsverträgen



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Wohnungsangelegenheiten und Aufenthaltsbestimmung 

(Ergebnisse der Gruppenarbeit)

• Erhalt der Wohnung? Oder Kündigung?

• bauliche Veränderung (Treppenlift, ebenerdige Dusche, Rampe)

• Wohnungsauflösung

• Hausverkauf oder Vermietung?

• Ummeldung

• Heimvertrag



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Aufenthaltsbestimmung

 Vor einem Wechsel des Wohnortes, insbesondere, wenn er nicht von dem 

betroffenen Menschen gewünscht ist, sind sämtliche andere Möglichkeiten zu 

prüfen

 Die Mehrzahl nicht nur der alten Menschen möchte so lange wie möglich 

eigenverantwortlich und selbstbestimmt leben. 

 Nicht von Dritten unter Druck setzen lassen → Artikel 13 GG: „Die Wohnung ist 

unverletzlich“ und § 1833 BGB



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Welche Möglichkeiten bestehen zur Umgestaltung des 

häuslichen Umfeldes?



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Aufenthaltsbestimmung

Neubestimmung des Aufenthaltsortes

 der vollmachtgebenden Person kann bei 

krankheitsbedingten Einschränkungen notwendig werden

Vertragsabschlüsse zur

 Vermittlung in Einrichtungen wie Krankenhäuser und 

Rehakliniken

 Vermittlung in teilstationäre/stationäre Pflege wie z.B. 

Betreutes Wohnen, Alten- und Pflegeheime, Senioren-WGs



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Wohnungsangelegenheiten

➢ Abschluss und Kündigung von Miet-, Pacht-, Nutzungs- und 

Heimverträgen 

➢ Überwachung bestehender Verträge

➢ Sicherung der Finanzierung der Miet- und Nebenkosten

➢ Ggf. Antrag auf Wohngeld, Befreiung von den

➢ Rundfunkgebühren, Ermäßigung der Telefongebühren

➢ Organisation von Reparaturen und Renovierung der Wohnung

➢ An- und Abmeldung bei der Meldebehörde



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM)

 Unterbringungsähnliche und freiheitsentziehende 

Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die eine Person 

daran hindern, sich frei zu bewegen, obwohl sie dies 

grundsätzlich möchte und körperlich auch könnte. 



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM)

Allgemeine Grundsätze

 Weitreichender Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Person

 Voraussetzung: alle verfügbaren Alternativen sind zu prüfen bzw. anzuwenden

 nur zulässig, wenn zum Wohl der betroffenen Person erforderlich - Schutz vor 

Eigengefährdung oder Ermöglichung einer notwendigen Heilbehandlung



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM)

Aufgaben der bevollmächtigten Person (bei ausdrücklichem Befugnis)

 Beantragung einer Genehmigung bei Gericht immer notwendig

 Ausnahme nur, wenn mit Aufschub Gefahr verbunden (§ 1831 BGB)

 Beendigung der Unterbringung, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Zwangsbehandlungen im Rahmen einer Unterbringung

 Versuche, die betroffene Person von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu 

überzeugen. 

 ärztliche Zwangsmaßnahme muss im Rahmen der Unterbringung erfolgen.

 zum Wohl des Patienten erforderlich sein, um einen drohenden erheblichen 

gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Und dieser Schaden kann durch keine andere, 

der betroffenen Person zumutbaren Maßnahme abgewendet werden.

 Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme muss die zu erwartenden 

Beeinträchtigungen deutlich überwiegen.



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Postangelegenheiten und Telekommunikation

 Vertragliche Regelungen mit Telekommunikationsdiensten

 Anhalten, Umleiten und Öffnen der Post erfordert ausdrückliche Regelung 

→ Artikel 10 GG und § 1815 BGB

Digitale Medien

 Zugriff auf Benutzerkonten und Zugangsdaten

 Entscheidung, ob Inhalte bleiben, geändert oder gelöscht werden



Handlungsfelder der bevollmächtigten Person
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Nachlassangelegenheiten

 Bekanntgabe des Ablebens der vollmachtgebenden 

Person

 Organisation der Bestattung

 Auflösung der Wohnung und Abwicklung 

der damit verbundenen Angelegenheiten



Rechte und Pflichten, Handlungsfelder der 

bevollmächtigten Person
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